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(54) Druckluftschussgerät für Polizei- und Feuerwehreinsatz zum Aufbrechen von Türen

(57) Druckluftschussgerät für Polizei- und Feuer-
wehreinsatz zum Aufbrechen von Türen, mit einer Druck-
luftkanone (1) und einer damit abzuschießenden Muni-
tionskugel (2) in Gestalt einer dünnwandigen Kunststoff-

hohlkugel, die mit körnigem schwerem Material, insbe-
sondere epoxydharzgebundenem Hartgussgranulat, ge-
füllt ist, sowie Verwendung einer an sich bekannten
Druckluftkanone mit einer wassergefüllten dünnwandi-
gen Kunststoffhohlkugel für den genannten Zweck.
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Beschreibung

[0001] Damit Polizeieinheiten oder Sondereinsatz-
kräfte zum Zugriff auf Personen in Wohnungen eindrin-
gen können, ist das schnellstmögliche Öffnen der Haus-
türe oder Wohnungstüre eine wesentliche Vorausset-
zung. Ein solches schnellstmögliches Öffnen der Haus-
oder Wohnungstüre kann auch für Rettungseinsätze be-
deutsam sein.
[0002] Nach dem heutigen Stand wird das Öffnen von
Türen mit sogenannten Türrammen durchgeführt. Eine
solche Türramme ist als schwerer metallener Ramm-
stempel mit daran angebrachten Griffen ausgebildet.
Zum Aufbrechen einer Tür halten eine oder mehrere Per-
sonen die Türramme und schlagen diese mit größtmög-
licher Körperkraft gegen die Tür. Je nach Bauart und qua-
litativer Ausführung der Haustür muß dieser Rammvor-
gang mehrmals wiederholt werden, um die Tür aufbre-
chen zu können.
[0003] Dieses Türaufbrechen mit der herkömmlichen
mechanischen Ramme kann bei einem Polizeieinsatz
wegen der benötigten Zeit sehr gefährlich sein. Ein spä-
testens durch den ersten erfolglosen Rammstoß gewarn-
ter Verbrecher hinter der Tür kann durch die Tür schießen
und Einsatzpersonen schwer verletzen oder gar töten,
bevor die Tür geöffnet werden kann. Daß auch im übrigen
bei der Handhabung der mechanischen Ramme zum
Aufbrechen namentlich schwerer und stabiler Türen eine
hohe Verletzungsgefahr besteht, kommt noch hinzu.
[0004] Gerade für einen Polizeieinsatz ist es also von
wesentlicher Bedeutung, beim ersten Schlag auf eine
Tür diese zuverlässig zu öffnen. Aufgabe der Erfindung
ist es daher, ein Gerät zu schaffen, mit welchem auch
schwere und stabile Türen zuverlässig mit einem einzi-
gen Angriff geöffnet werden können und das möglichst
nur von einer einzigen Person gehandhabt werden kann.
Auch für Rettungseinsätze kann ein solches Gerät von
großem Vorteil sein, damit nicht etwa lebensrettende Zeit
verstreicht, bis eine Tür geöffnet ist.
[0005] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch
ein Druckgasschussgerät nach dem Anspruch 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0006] Das erfindungsgemäße Schussgerät besteht
also aus einer druckluftbetriebenen Kanone und einer
Munition aus mit körnigem schwerem Material, nämlich
beispielsweise Schrotkies oder Hartgussgranulat oder
Epoxydharz mit Hartgussgranulat, gefüllten dünnwandi-
gen Hohlkugeln aus Kunststoff. Mit der granulatgefüllten
Kunststoffhohlkugel wird eine sehr hohe kinetische En-
ergie und ein sehr hoher Impuls erreicht. Beim Aufprall
der aus einer Entfernung von etwa 20 cm bis 1 m abge-
schossenen granulatgefüllten Kunststoffkugel auf das
Türblatt öffnet sich die Tür aufgrund des enormen Auf-
pralls. Die Kunststoffkugel wird bei dem Aufprall zerstört.
Dabei werden keine gefährlichen Splitter oder ähnliches
freigesetzt, die dem Anwender evtl. gefährlich werden
könnten. Da sich die Kugel beim Aufprall auf das Türblatt

zerlegt, ist auch eine Verletzungsgefahr für eine sich un-
mittelbar hinter der Tür befindliche Person äußerst ge-
ring.
[0007] Mit dem erfindungsgemäßen Gerät ist es also
möglich, daß Einsatzkräfte schnellstmöglich und effizient
eine verschlossene Tür öffnen und zugreifen können.
Durch das schlagartige Öffnen der Tür zuverlässig beim
ersten Schuß wird der Zugriff für das Zugriffspersonal
wesentlich sicherer und erleichtert. Für den Anwender
ist der Einsatz des Druckluftschußgeräts mit der be-
schriebenen Munition ungefährlich. Durch seine Einsatz-
kleidung wie Handschuhe, Helm, Schutzweste usw. ist
er geschützt. Die Munition in Gestalt einer granulatge-
füllten Kunststoffhohlkugel ist so konzipiert, daß evtl. ab-
prallendes und den Anwender treffendes Granulat keine
Verletzungen hervorrufen kann.
[0008] Das erfindungsgemäße Gerät kann einfach in
der Hand gehalten werden. Durch ein maximales Ge-
wicht im Bereich von etwa 12 bis 15 kg und eine Baulänge
von maximal 80 bis 90 cm kann das Gerät von einer
Person auch in engen Treppenhäusern ohne Schwierig-
keiten eingesetzt werden.
[0009] Die Druckluftkanone des erfindungsgemäßen
Geräts mit anderer Munition, nämlich einer wassergefüll-
ten Kunststoffhohlkugel, ist für einen ganz anderen Ver-
wendungszweck bereits an sich bekannt. Eine solche
auch als Industriekanone bezeichnete Druckluftkanone
wird zum Lösen von Schlackenanhaftungen in Feue-
rungskesseln von Großheizungsanlagen eingesetzt. Um
in solchen Feuerungskesseln, die zu groß sind, als daß
deren Wände mit Schlackenanhaftungen mit mechani-
schen Werkzeugen von Reinigungspersonal durch eine
Zugangsöffnung erreichbar wären, ohne Betriebsstillle-
gung von Zeit zu Zeit von Schlackenanhaftungen im we-
sentlichen befreien zu können, werden solche Druckluft-
kanonen verwendet, um mit wassergefüllten Kunststoff-
hohlkugeln auf die schlackenbehafteten Wände zu
schießen, wodurch die Schlackenanhaftungen im we-
sentlichen abplatzen.
[0010] Wenngleich die für den Einsatzzweck optimier-
te erfindungsgemäße Ausbildung des Druckluftschuss-
geräts mit einer mit Granulat, insbesondere Schrotkies
oder Metallkugeln oder epoxydharzgebundenes Hart-
gussgranulat gefüllten Kunststoffkugel als Munition we-
gen des mehrfach höheren Impulses besonders vorteil-
haft ist, ist es doch prinzipiell möglich, eine wassergefüll-
te Kugel einzusetzen. Die neue Verwendung des an sich
bekannten Geräts mit einer wassergefüllten Kunststoff-
kugel ist Gegenstand eines Verwendungsanspruchs.
[0011] Praktische Versuche an Massivholzbalken
(Fichte) mit einem Querschnitt von 8 cm x 12 cm und an
6 cm dicken Pressspanplatten haben die Effizienz und
Durchschlagskraft und damit die Brauchbarkeit des er-
findungsgemäßen Geräts bzw. der erfindungsgemäßen
Verwendung zum Aufbrechen von Türen und dgl. nach-
gewiesen.
[0012] Die Erfindung wird nachstehend unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen in näheren Ein-
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zelheiten beispielsweise beschrieben. In den Zeichnun-
gen zeigt:

Fig. 1 ein Druckluftschussgerät nach der Erfindung in
Seitenansicht,

Fig. 2 eine Munitionskugel für das Gerät, und

Fig. 3 in schematischer Darstellung die Benutzung
des Geräts.

[0013] Die Zeichnungen zeigen sehr schematisch und
ohne auf für den Durchschnittsfachmann unproblemati-
sche Einzelheiten einzugehen das Druckluftschussgerät
nach der Erfindung.
[0014] Fig. 1 zeigt in Seitenansicht, und zwar in teil-
weise aufgeschnittener Darstellung, die Druckluftkanone
1 des erfindungsgemäßen Geräts. Dessen wesentlichen
Komponenten sind eine Druckluftkammer 11, ein
Schussrohr 12, eine Schulterstütze 13, eine Griffanord-
nung 14, und eine Verschlusshülse 15.
[0015] Die Druckluftkammer 11 ist über einen Druck-
luftschlauch 16 mit Druckluft aufladbar, beispielsweise
mit einem Druck von 25 bar. Das vorne an die Druckluft-
kammer 11 angebaute Schussrohr 12 weist an seinem
hinteren, mit der Druckluftkammer 11 verbundenen Ende
oben eine Öffnung 17 auf, durch welche eine Munitions-
kugel 2 in das Rohr einlegbar ist. Zum Schuß ist diese
Öffnung durch die axial verschiebbare Verschlusshülse
15 verschließbar, die in ihrer axial nach vorne verscho-
benen Öffnungsstellung dargestellt ist, und die in ihrer
nach hinten verschobenen Schließstellung mittels einer
nicht dargestellten Bajonettverriegelung oder dgl. arre-
tierbar ist. Am hinteren Ende der Verschlusshülse 15
kann ein in das Rohrinnere hineinragendes federndes
Organ in Gestalt einer Federstahllasche 18 oder dgl. vor-
handen sein, um die in das Rohr 12 eingelegte Muniti-
onskugel 2 beim Zurückschieben in die Verschlussstel-
lung ebenfalls in eine hinterste Position zu drängen und
dort zu fixieren. Die nur schematisch gezeichnete Lasche
18 dient nur als Beispiel für ein die genannte Funktion
erfüllendes Organ. Es ist auch möglich, mindestens den
hinteren Teil des Schussrohrs 12 mit seiner lichten Weite
so eng zu machen, daß die (elastisch verformbare) Mu-
nitionskugel 2 darin einen relativ straffen Sitz hat.
[0016] Zum Abschuß der Munitionskugel 2 wird über
ein schematisch dargestelltes Ventil 19, dessen Betäti-
gungsmechanismus an sich bekannt und daher nicht ge-
zeigt und nicht beschrieben ist, das schlagartig geöffnet
wird, der Druckluftinhalt in der Druckluftkammer 11 frei-
gesetzt und die Munitionskugel 2 unter starker Beschleu-
nigung aus dem Schussrohr 12 ausgetrieben.
[0017] Beim Schuß dient die Schulterstütze 13 zum
Abstützen des Geräts 1 am Körper, um den Rückstoß
aufzufangen.
[0018] Das Gerät ist für Zweihandbedienung ausge-
legt, und zwar so, daß aus Sicherheitsgründen das Aus-
lösen eines Schusses nur erfolgen kann, wenn beide

Hände sich an der Griffanordnung 14 befinden. Dabei
müssen beide am vorderen bzw. hinteren Teil der Grif-
fanordnung 14 angeordneten Auslöseknöpfe 14a und
14b gleichzeitig betätigt werden.
[0019] Eine Munitionskugel 2 ist in Fig. 2 dargestellt.
Es handelt sich, wie schon einleitend erwähnt, um eine
dünnwandige Kunststoffhohlkugel. Die Kunststoffhohl-
kugel kann beispielsweise aus Polypropylen mit einer
Wandstärke der Kugelschale von etwa 0,9 bis 1,0 mm
bestehen. Der Durchmesser beträgt vorzugsweise etwa
70 mm, er kann auch etwas kleiner oder etwas größer
gewählt werden. An einer Stelle ihres Umfangs hat diese
Kunststoffhohlkugel einen einwärts eingezogenen Füll-
stutzen 21, mit dem das Füllmaterial in die Kugel einge-
füllt werden kann, insbesondere Schrotkies oder auch
Metallkügelchen oder anderes schweres granuliertes
Material, wie beispielsweise Sand, Feinkies, Mischma-
terialien oder ähnliches. Danach wird der Füllstutzen 21
mit einem (nicht dargestellten) Stopfen verschlossen,
und die so fertiggestellte Munitionskugel kann zum Ein-
satz verwendet werden. Bei Befüllung mit Schrotkies hat
eine Kunststoffhohlkugel mit 70 mm Durchmesser bei-
spielsweise ein Gewicht von ca. 670 g.
[0020] Als besonders vorteilhaft und gut brauchbar,
insbesondere zum Erreichen sehr hoher Durchschlags-
wirkungen, hat sich die Verwendung von Hartgussgra-
nulat mit Epoxydharz als Füllmaterial der Kunststoffhohl-
kugel erwiesen. Dabei handelt es sich um ein Granulat
aus Metallhartguss mit vorzugsweise kugeliger Kornform
und einer Korngröße etwa im Bereich von 0,6 bis 1,9
Millimeter und einem spezifischen Gewicht von etwa 7,3
kg/gm3. Dieses Granulat wird mit Epoxydharz, das mit
einer entsprechenden Menge Härter angemischt wurde,
vermischt und dann in die Kunststoffhohlkugel eingefüllt,
wo das Epoxydharz abbindet und sich dabei verfestigt.
Je nach verwendetem Härter wird dabei eine mehr oder
weniger große Festigkeit des Epoxydharzes erreicht. Bei
Verwendung von Hartgussgranulat mit Epoxydharz auf
diese Weise ergibt sich eine formstabile und relativ harte
Kugel, da das Hartgranulat in der Kugel durch das Aus-
härtende Epoxydharz zu einem festen starren Formkör-
per gebunden ist. Diese Kugel hat bei einem Durchmes-
ser von 70 mm ebenso wie bei einer Schrotkiesfüllung
ein Gewicht von etwa 670 g.
[0021] Die Epoxydharz-Hartgranulat-Füllung hat aber
beispielsweise gegenüber einer Schrotkiesfüllung oder
einer anderen Füllung aus losem nichtgebundenem Ma-
terial den Vorteil, daß die erhaltene Kugel hart und
formstabil ist und dadurch beim Verschießen aus der
Druckluftkanone der Betriebsdruck erheblich, nämlich
auf etwa 40 bar, gesteigert werden kann. Mit einer sol-
chen Betriebsdrucksteigerung auf 40 bar ist natürlich ei-
ne entsprechende Erhöhung der beim Abschuß von der
Kugel erreichten kinetischen Energie und damit des Im-
pulses der Kugel, bezogen auf deren projizierte Fläche,
verbunden. Dies ist wichtig, da die Qualitäten der zu öff-
nenden Türen sehr unterschiedlich sein können. Insbe-
sondere sind heute sogenannte Multilock-Türen verbrei-
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tet, d. h. Haustüren mit mehreren an ihrem Umfang ver-
teilten Zuhaltungen. Diese sind auf ihrer Konstruktion
und der sehr intensiven Verriegelung mit dem Türstock
nur schwer zu öffnen.
[0022] Gleichwohl muss natürlich berücksichtigt wer-
den, daß die Munition in Gestalt der gefüllten Kunststoff-
kugel das Kriterium erfüllen muß, daß sie für den Anwen-
der keine wesentliche Gefahr darstellt, insbesondere das
Geschoß auf keinen Fall zurückprallen, sondern sich viel-
mehr beim Aufprall auf die Tür zerteilen, plastisch ver-
formen und dergleichen muß. Auch diese Anforderung
wird von der Kugel mit Epoxydharz-Hartgussgranulat-
Füllung sehr gut erfüllt. Einerseits bewirkt die Epoxyd-
harzbindung des Hartgussgranulats, daß die Wucht der
Kugel beim Aufprall noch weitaus stärker in der Aufprall-
richtung konzentriert auf die betreffende Tür einwirkt, als
dies bei loser Granulatfüllung der Fall ist, wo beim Plat-
zen der Kunststoffhülle ein starkes seitliches Ausbreiten
des Granulats ermöglicht wird, aber andererseits findet
beim Aufprall und beim Bersten der Kugel auch eine pla-
stische Verformung des im Gegensatz zum Hartguss-
granulat relativ weichen Epoxydharz-Bindematerials
statt, und die Kugel zerbirst, wie Probeschüsse aus einer
Schussdistanz von etwa 40 cm auf eine harte Prallplatte
ergeben haben, in relativ wenige große Bruchstücke
ohne Splitterbildung und ohne Abprallen.
[0023] Fig. 3 zeigt schematisch das erfindungsgemä-
ße Gerät im Einsatz. Die Druckluftkanone 1 mit Druck-
luftkammer 11 und Schussrohr 12 wird von einer sche-
matisch dargestellten Person gehalten, die eine Druck-
luftflasche 3 zum Laden der Druckluftkammer 11 über
den Druckluftschlauch 16 trägt. Die Zeichnung zeigt den
Schussvorgang mit der das Schussrohr 12 verlassenden
Munitionskugel 2.
[0024] Das Betreiben der Druckluftkanone kann bei
Verwendung von Kunststoffkugeln mit Wasserfüllung
oder ungebundener Granulatfüllung mit Drücken zwi-
schen etwa 10 und etwa 30 bar, bei einer Kugel mit epo-
xydharzgebundener Hartgussgranulatfüllung jedoch mit
einem gesteigerten Druck von etwa 40 bar erfolgen. Der
Durchmesser der Munitionskugel kann, wie gesagt, etwa
70 mm oder etwas darunter, aber auch bis etwa 90 mm
betragen.
[0025] Die Geschwindigkeit der beim Schuß aus dem
Schussrohr ausgetriebenen Munitionskugel beträgt bei
wassergefüllten oder mit ungebundenem Granulat ge-
füllten Munitionskugeln je nach verwendetem Druckluft-
druck ca. 80 bis ca. 135 m/s. Beispielsweise bei einer
mit Schrotkies gefüllten Kugel mit einem Kugeldurch-
messer von 70 mm und einem Kugelgewicht von ca. 670
g und einer Kugelgeschwindigkeit von ca. 115 m/s, die
unter Verwendung eines Druckluftdrucks von 20 bar er-
reicht wird, hat das auf die zu öffnende Tür auftreffende
Geschoß eine kinetische Energie von etwa 4.450 J sowie
einen Impuls von ca. 115 J/cm2.
[0026] Die Geschwindigkeit der beim Schuß aus dem
Schussrohr ausgetriebenen Munitionskugel beträgt bei
einer mit epoxydharzgebundenen Hartgussgranulatfül-

lung bei Betrieb der Druckluftkanone mit einem Druck
von 30 bar etwa 160 m/s, und die Munitionskugel hat
dann beim Auftreffen auf die zu öffnende Tür eine kine-
tische Energie von etwa 8.600 J und einen Impuls von
etwa 225 J/cm2. Bei Betrieb der Druckluftkanone mit 40
bar erreicht das mit epoxydharzgebundenem Hartguss-
granulat gefüllte Geschoß beim Auftreffen auf die zu öff-
nende Tür eine kinetische Energie von etwa 16.200 J
und einen Impuls von etwa 420 J/cm2. Wie man also
sieht, kann bei Verwendung einer Munitionskugel mit
epoxydharzgebundener Hartgussgranulatfüllung bei Be-
trieb der Druckluftkanone mit einem Druck von 30 bar
etwa das Doppelte der kinetischen Energie einer schrot-
kiesgefüllten Munitionskugel gleicher Größe und gleicher
Masse, bei Betrieb der Druckluftkanone mit einem Druck
von 40 bar sogar das Vierfache der kinetischen Energie
einer schrotkiesgefüllten Munitionskugel gleicher Größe
und gleicher Masse erreicht werden.
[0027] Das erfindungsgemäße Druckluftschussgerät
kann durch einfache Nachladevorgänge in maximal etwa
8 s nachgeladen werden. Dadurch können, falls nötig,
auch mehrere Türen in kürzester Zeit nacheinander ge-
öffnet werden.

Patentansprüche

1. Druckluftschussgerät für Polizei- und Feuerwehrein-
satz zum Aufbrechen von Türen, bestehend aus ei-
ner Druckluftkanone (1) und einer Munitionskugel
(2), wobei die Druckluftkanone eine mit Druckluft auf-
ladbare Druckluftkammer (11), ein Schussrohr (12)
und ein manuell auslösbares Schussventil (19) zum
Austreiben der Munitionskugel (2) aus dem Schuss-
rohr (12) mittels aus der Druckluftkammer (11) frei-
gesetzter Druckluft aufweist, und wobei die Muniti-
onskugel (2) als dünnwandige Hohlkugel aus Kunst-
stoff mit einer Füllung aus körnigem schwerem Ma-
terial besteht.

2. Schussgerät nach Anspruch 1, wobei die Munitions-
kugel (2) mit Schrotkies oder Metallkugeln gefüllt ist
und die Druckluftkanone (1) mit einem Aufladedruck
in der Druckluftkammer (11) von etwa 10 bis 30 bar
betrieben wird.

3. Schussgerät nach einem der Ansprüche 1, wobei
die Munitionskugel (2) mit epoxydharzgebundenem
Hartgussgranulat gefüllt ist und die Druckluftkanone
(1) mit einem Aufladedruck in der Druckluftkammer
(11) von etwa 20 bis 40 bar, vorzugsweise von 30
bis 40 bar, betrieben wird.

4. Schussgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei der Durchmesser der Munitionskugel etwa 70 bis
90 mm, vorzugsweise etwa 70 mm beträgt.

5. Schussgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
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bei die Druckluftkanone am hinteren Ende des
Schussrohrs (12) eine Einlegeöffnung (17) zum Ein-
legen der Munitionskugel (2) in das Schussrohr und
eine axial verschiebbare Verschlusshülse (15) zum
Verschließen der Einlegeöffnung (17) zum Schuß
aufweist.

6. Schussgerät nach Anspruch 5, wobei die Druckluft-
kanone (1) Mittel (z.B. 18) zum Fixieren der in das
Schussrohr (12) eingelegten Munitionskugel (2) vor
dem Schuß aufweist.

7. Schussgerät nach Anspruch 6, wobei die Mittel (18)
zum Fixieren der Munitionskugel (2) wirkungsmäßig
mit der Verschlusshülse (15) verbunden sind.

8. Schussgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei die Kunststoffhohlkugel einen an der Kugelhülle
angeformten einwärts gezogenen Füllstutzen (21)
aufweist, der mittels eines Stopfens verschließbar
ist.

9. Verwendung einer an sich bekannten Druckluftka-
none mit einer wassergefüllten dünnwandigen
Kunststoffhohlkugel als Munition für den Polizei- und
Feuerwehreinsatz zum Aufbrechen von Türen.

10. Verwendung nach Anspruch 9, wobei die wasserge-
füllte Kunststoffhohlkugel einen Durchmesser von
70 bis 90 mm hat.
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